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Vereinbarung 
 

zwischen der 

Einwohnergemeinde Stein am Rhein, Rathausplatz 1, 8260 Stein am Rhein 

vertreten durch den Stadtrat 

 

und der 

Pensionskasse Schaffhausen (PKSH) 

 

betreffend 

der Ausrichtung von Übergangsrenten 
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Vereinbarung 

 
 

Der Stadtrat, gestützt auf Art. 18 des Anstellungs- und Besoldungsreglements der Einwohnergemeinde 

Stein am Rhein und auf die Verordnung Übergangsrente der Einwohnergemeinde Stein am Rhein, richtet 

Übergangsrenten für Mitarbeitende, die vor Erreichen des Referenzalters in den Ruhestand treten, aus. 

1. Verpflichtung 

Die Pensionskasse Schaffhausen verpflichtet sich, im Rahmen obenerwähnter Gesetzgebung, für die 

anspruchsberechtigten Pensionierten der Einwohnergemeinde Stein am Rhein die Administration und 

Rechnungsführung für das Ausrichten von Übergangsrenten auszuführen. 

2. Auszahlung 

Die Auszahlung der Übergangsrenten erfolgt zu Beginn des Fälligkeitsmonats zusammen mit den 

Kassenleistungen an die Versicherten. 

3. Rundung auf ganzen Franken 

Die Übergangsrenten werden auf ganze Franken gerundet. 

4. Rechnungsstellung 

Die Pensionskasse Schaffhausen stellt der Einwohnergemeinde Stein am Rhein zu Beginn des 

Fälligkeitsmonats Rechnung über den Gesamtbetrag der ausbezahlten Übergangsrenten. 

5. Vergütung 

Die Einwohnergemeinde Stein am Rhein verpflichtet sich, die Vergütung ohne Verzug, spätestens bis 

zum fünften Tag des folgenden Monats, an die Pensionskasse Schaffhausen abzuliefern. 

6. Entschädigung 

Die Pensionskasse Schaffhausen erhebt für die Abgeltung von administrativen Aufwendungen und für 

die EDV-Verarbeitung eine Entschädigung in der Höhe von 2 % der ausbezahlten Übergangsrenten inkl. 

Zulagen gemäss Art. 3 Verordnung Übergangsrente der Einwohnergemeinde Stein am Rhein. Die 

Entschädigung wird jeweils Ende Kalenderjahr in Rechnung gestellt. 
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Vereinbarung 

 
 

Stein am Rhein, 30.05.2024 

Einwohnergemeinde Stein am Rhein 

 

 

sig. Corinne Ullmann sig. Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 

 

 

Schaffhausen, 04.06.2024 

Pensionskasse Schaffhausen 

 

 

sig. Oliver Diethelm sig. Christof Schönenberg 

Geschäftsführer Leiter Vorsorge 
 


